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1 Textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB, BauNVO 2017)
1.1 Flache fur die Wasserwirtschaft
Uber die festgesetzte Flache fir die Wasserwirtschaft ist zur ErschlieRung der 6ffentlichen
Grunflache die Schaffung einer Zufahrt mit einer maximalen Breite von 6 m zulassig.
Im Ubrigen ist der vorhandene Graben als offener Wasserzug zu erhalten. Eine Befestigung
ist auf das unbedingt notwendige Mal} zu begrenzen. Zum Befestigen sind soweit mdglich
organische Baustoffe zu verwenden.
\ 285
-\ 3 . . .
\ 1.2 Grunordnerische Festsetzung (§ 9 Abs. 1i. V. m. § 1a BauGB)
Priambel Der Rat der Gemeinde Saterland hat den Bebauungsplan nach Prufung der Stellung- 1'.2'1. Olffentlic_he ?rﬁnfl_i_iche - Regenwasserrijckhalt"ung und -ableitung .
nahmen gemal § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............cccoeeveeveenenen. als Satzung D__'e offentliche Grunflgche (OG) dient der Anlage von Gewassern zur Regenwasser- U BERS'CHTS KARTE MaBstab 1 - 5000
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des (§ 10 BauGB) sowie die Begriindung einschlieBlich Umweltbericht beschlossen. rickhaltung und -ableitung.
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der Gemeinde Das Regenwasserriickhaltebecken ist mit unterschiedlichen Béschungsneigungen zu T el - A =)
Saterland diesen Bebauungsplan Nr. 52 A "Regenruckhaltebecken Sedelsberg"”, Saterland, den ............ccoevneeee. gestalten und extensiv zu pflegen. 2 oY VAN S\ )
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, _ _ ) ) o\ @
als Satzung beschlossen. L Eine Befestigung der Boschungen der Regenriickhalteanlagen ist auf das unbedingt N\ %)\ @
Biirgermeister notwendige MaR zu reduzieren. Zum Befestigen sind soweit mdglich organische 5 D SedGISberg 2
Saterland, den ..........ccccoeueee.... Baustoffe zu verwenden. z E\ -
’ AM e ist ortsublich bekannt gemacht worden, dass die Gemeinde Saterland ' 3
Biirgermeister diesen Bebauungsplan Nr. 52 A "Regenruckhaltebecken Sedelsberg" beschlossen hat. \
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 52 A in Kraft. . . \
2 Hinweise
Verfahrensvermerke Saterland, den ... 2.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen
_________________________________________________ Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 52A "Regenrtckhaltebecken Sedelsberg"
Biirgermeister treten fur den Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 52
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Saterland hat in seiner Sitzung am ...................... innerhalb eines Jahres nach Inkraftireten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von "Gewerbegebiet Marderweg", rechtskraftig seit dem 07.01.1994, und der 1. Anderung,
_ ; - ; 7 _ _ _ ! htskraftig seit .07.2001, :
Sleesgl:ll;sstzglrjlng des Bebauungsplanes Nr. 52 A "Regenruckhaltebecken Sedelsberg Vorschriften gemal § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenuber rechtskraftig seit dem 06.07.2001, aufser Kraft
' der Gemeinde nicht geltend gemacht worden.
. . . e 2.2 Bodenfunde
Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gultigen Fassung . . . L L
am ortsiiblich bekannt gemacht worden Saterland. den Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche sowie mittel-
"""""""""""""""" 9 en. ’ alterliche und frihneuzeitliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein: Tongefallscherben, \
Saterland. den ... Burermelster """"""" Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und Stein- AN \ _ o0 \ A
yden e, g konzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemaf ,,g[[][[{,{i{\\\\\\ Warde %&
................................................. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das: § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und miissen der zusténdigen o~ )
Blrgermeister ¥ ¥ ; - unteren Denkmalschutzbehorde beim Landkreis Cloppenburg oder dem Nds. Landesamt N2 S = ) ! 5
g Biiro fiir Stadtplanung, Gieselmann und Mller GmbH ! . m -andirels LIoppenuurg ' % 3
fur Denkmalpflege - Abteilung Archaologie - Stutzpunkt Oldenburg, Ofener Strale 15, & & _ 9 ® u
Eschenplatz 2, 26129 Oldenburg , Tel.: 0441 - 59 36 55 Tel. 0441 / 205766-15 unverziiglich gemeldet werden. Qe % 3 S\ o206
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Saterland hat in seiner Sitzung am ....................... g . . . /5N % 7 >
dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begri]ndung einschlieftlich Umweltbericht Oldenburg, GON s Eﬂnec;dlzesrzlg:sr’zgﬁézts?s; E:(j?g ?zrplx_beslteé gz; ’?\\lrlzzléerg (E)deer:kdrs;gg:lir.tZZg;neet;eZ%?SerZ]{:Jr:de A~ ° \ % | Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Land‘esamtes
ZUu estimmt Und d| V ff tl h i | t t i t | h d ff tl h A | ................................................. - - - P ) M " N B
ge?néﬂ § 3 Abs. 2 eBaueCr;oB Egslc(::hlgzgelm CMET SOWIE £Hsallch €le OTEnTiens AUSIeging Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unveréndert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz el 2 fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung: Scharrel ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der .
Ort und Dauer der Verdffentlichung im Internet und der 6ffentlichen Auslegung wurden am MaRstab: 1: 1000 Flur: 45 Arbeiten gestattet. Geme| nde sate rland
............................. ortsublich bekannt gemacht und die Bekanntmachung in das Internet . : ; % :
e sy e Nederssehsischen | 25 Aranschut Landkreis Cloppenburg
’ Die Bauflachenvorbereitung darf ausschlieRlich auerhalb der Brutzeit der Freiflachen-
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung einschlie3lich Umweltbericht brater (d. h. nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 31. Juli) erfolgen. _
wurden gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom .........cooeviiiiiiennen. DIS oo im Internet © 2023 L Stand: 27.05.2024
veroffentlicht und zeitgleich im Rathaus der Gemeinde o6ffentlich ausgelegt. Landesamt fiir Geoinformation und Arbeiten an den Graben durfen nur auRerhalb der Laichzeit der Amphibien, d. h. nicht in

der Zeit von Februar bis August, erfolgen. Ein Verfullen muss bis einschliel3lich Oktober von

Landesvermessung Niedersachsen
Saterland, den .......................... Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg einer Seite aus beginnend in mehreren tageweise aufeinander folgenden Schritten erfolgen. B e b a u u “ g s p I a n N r- 5 2 A

Katasteramt Cloppenburg

Bilrgermeister Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich 1) am
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Strale, Wege und Platze vollstandig nach . . . R k h It b k
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Saterland hat in seiner Sitzung am ....................... (Stand vom 23.05.2023). 3 Nachrichtliche Ubernahme e e n ru c a e e c e n
dem geanderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung einschlieRlich Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 31 Gews dstreif
Umweltbericht zugestimmt und die eingeschrankte Beteiligung gemal § 4 a Abs. 3 BauGB Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich. ) ewasserrandstreen _ _ ) "
beschlossen. T TT T T e Entlang der Graben ist ein Streifen von 5,00 m Breite als Gewasserrand- e e s e rg
. . . Friesoythe, den ..............c.......... streifen von jeglicher Anpflanzung, Einzaunung und Bodenablagerung
Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ............ccccoooeeiiinnnn. bis freizuhalten.
............................... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Offentlich bestellter Vermessungsingenieur Siegel

""""""" Burgermelster - Entwurf -

Julius Dieckmann BP52A.DWG HS



AutoCAD SHX Text
HS


	Pläne und Ansichten
	BBP
	BP



